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Rahmenvereinbarung




zwischen

	Universitätsklinikum Düsseldorf

	Anstalt des öffentlichen Rechts

	Moorenstr. 5

	40225 Düsseldorf
vertreten durch den Vorstand, dieser hier vertreten durch Prof. Dr. Kirsten Schmieder und Frau Charlotte von der Heyde



(nachstehend Auftraggeber(in) genannt)

und

	…..

	…..

	…..

	vertreten durch den geschäftsführenden …. .



(nachstehend Auftragnehmer genannt)
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[bookmark: _Toc210928835]Präambel
Zur Unterstützung bei der Umsetzung des Neubaus Haut und Augenklinik, Aufstockung KMT und Geriatrie wird ein Büro für Baubetriebsleistungen gesucht. Der Auftragnehmer erbringt im weiteren Projektverlauf sämtliche erforderlichen baubetrieblichen Leistungen nach Anordnung des Auftraggebers. Ziel der Beauftragung ist die baubetriebliche Unterstützung der Bauherrenvertretung bei der Bearbeitung und Bewertung baubetrieblicher Nachträge und Preisgleitklauseln von ausführenden Firmen und Fachplanern. Die Prüfung erfolgt mit Blick auf Plausibilität, Marktüblichkeit und Vertragstreue der geltend gemachten Kosten sowie auf eine nachvollziehbare und faire Abrechnung.

Zentrale Aufgaben sind insbesondere:

Prüfung, Bewertung und fachtechnische Stellungnahme zu Forderungen im Zusammenhang mit

· Bauzeitenverlängerungen,
· Nachtragsforderungen,
· sonstigen strittigen Ansprüchen der ausführenden Unternehmen und Fachplanung.

Dabei sind sowohl baubetriebliche als auch vertragsrechtlich relevante Aspekte im Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellung zu berücksichtigen.

Prüfung und Bewertung von Preisgleitklauseln im Zuge der Abrechnung, einschließlich der Nachvollziehbarkeit und Plausibilisierung der vom Auftragnehmer vorgelegten Berechnungen.

Erarbeitung sachgerechter, nachvollziehbarer und dokumentierter Entscheidungsgrundlagen für den Auftraggeber zur weiteren Projektabwicklung.

Der Auftragnehmer hat

· den Auftraggeber während des gesamten Prozesses fachlich zu unterstützen, sich eigenverantwortlich mit allen relevanten Projektbeteiligten (z. B. Auftraggeber, Planer, Objektüberwachung, ausführende Firmen) abzustimmen,
· sämtliche für die Leistungserbringung erforderlichen Informationen eigenständig bei den zuständigen Ansprechpartnern einzuholen, die hierfür notwendigen Besprechungen und Abstimmungstermine eigenverantwortlich zu organisieren und durchzuführen, die hierfür erforderlichen Unterlagen bei den jeweiligen Beteiligten anzufordern und, sofern erforderlich, nachzufordern.
Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Bewertungen, Stellungnahmen und Empfehlungen in geeigneter Form dokumentiert, nachvollziehbar begründet und projektbezogen archiviert werden, sodass sie als belastbare Entscheidungsgrundlagen für den Auftraggeber dienen können.

Der Auftragnehmer ist aus einem europaweiten Vergabeverfahren als Auftragnehmer hervorgegangen. Der Bedarf an Unterstützung wird dabei auf 200 h für den Projektleiter und 1.800 h für den Projektbearbeiter über die Vertragslaufzeit geschätzt, wobei die Höchstmenge der Rahmenvereinbarung ein Abrufkontingent von maximal 200 h für den Projektleiter und 1.800 h für den Projektbearbeiter über die Laufzeit umfasst.

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien das Folgende:


[bookmark: _Toc210928836]§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Dieser Rahmenvertrag ermöglicht und regelt den künftigen Abschluss und die Durchführung von Leistungen, die die Baubetriebliche Leistungen für den Auftraggeber gemäß Anlage 1 zum Gegenstand haben sowie die diesbezüglichen Rechte / Pflichten der Vertragsparteien. Diese Regelungen gelten stets bei der Erteilung, Annahme und Durchführung der vorgenannten Leistungen, auch wenn keine ausdrückliche Bezugnahme auf diesen Rahmenvertrag bei der Erteilung des Auftrags oder der Anforderung einer Leistung erfolgt.

(2) Vertragsgegenstrand ist die Unterstützung bei der Umsetzung des Neubaus 18.24 Haut und Augenklinik als externer Baubetriebler. Der Baubetriebler wird vom Bauherrn direkt beauftragt. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Prüfung, Bewertung und fachtechnischen Beurteilung von bauzeit-, nachtrags- und sonstigen forderungsrelevanten Ansprüchen einschließlich Preisgleitklauseln, erstellt nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen, stimmt sich eigenverantwortlich mit allen Projektbeteiligten ab, organisiert die erforderlichen Abstimmungstermine und beschafft hierfür selbstständig alle notwendigen Unterlagen und Informationen. Die Prüfung erfolgt mit Blick auf Plausibilität, Marktüblichkeit und Vertragstreue geltend gemachten Kosten sowie nachvollziehbare und faire Abrechnung. Der Rahmenvereinbarung liegt ein Abrufkontingent von maximal 200 h für den Projektleiter und 1.800 h für den Projektbearbeiter über die Laufzeit als Höchstmenge zugrunde. Die Einzelheiten der ausgeschriebenen Leistung sind zusätzlich der Leistungsbeschreibung in Anlage 1 zu entnehmen.

(3) Der Rahmenvertrag berechtigt den Auftraggeber, entsprechende Beratungsleistungen gemäß dem Rahmenvertrag zu bestellen. Er ist nicht abrufverpflichtet. Es besteht kein Anspruch des Auftragnehmers auf Abnahme. Es handelt sich um eine Rahmenvereinbarung nach § 21 VgV. Sofern sich die Bestellung auf eine vertragsgegenständliche Beratungsleistung bezieht, ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese anzunehmen und nach Maßgabe des Auftraggebers auszuführen.

(4) Der Abruf sowie die Spezifizierung der konkret geforderten Beratungsleistungen erfolgt ausschließlich durch namentlich benannte Mitarbeiter des Auftraggebers, die mit Vertragsunterzeichnung hierzu bevollmächtigt werden. Der Auftraggeber gibt dem Auftragnehmer auf Anfrage bekannt, wer aktuell zum Abruf von Beratungsleistungen befugt ist. Dies sind derzeit die in Anlage 3 genannten Personen.

(5) Grundlagen dieses Vertrages und seiner Anlagen und maßgebend für den Leistungsumfang des Auftragnehmers sind die einschlägigen zwingenden Bestimmungen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und des Landes NRW, insbesondere die nachfolgenden Regelungen in der bei Vertragsschluss jeweils geltenden Fassung. Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien bezüglich der vertragsgegenständlichen Leistungen ergeben sich aus den folgenden Regelungen:

a) den Bestimmungen dieses Vertrages, ggf. in der Form der Festlegungen der Eskalationsebene/Schlichtung;
b) den Anlagen zu diesem Vertrag,
c) verpflichtende Vertragsbedingungen des Landes NRW; Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen Teil B der Verdingungsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen) (VOL/B)

(6) Bestandteile dieses Vertrages sind die in Absatz 6 genannten Unterlagen, jeweils mit etwaigen Anlagen, die gegebenenfalls im Projekt erarbeitet und dem Vertrag sukzessive beigefügt und aktualisiert werden; Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, sofern sie nicht nachfolgend ausdrücklich genannt sind:

	Anlage 1
	Vergabeunterlagen

	Anlage 2
	Angebot (Leistungsverzeichnis) 

	Anlage 3
	Abrufberechtige Personen des AG

	Anlage 4
	Auftragsverarbeitungs-Vertrag nach Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) - ehemals Auftragsdatenverarbeitungs-Vertrag – sofern nötig



(7) Regelt dieser Vertrag Sachverhalte nicht vollständig, wird er durch seine Anlagen und die vorgenannten Regelwerke ergänzt. Widersprechen Bestimmungen in den Anlagen diesem Vertrag, gehen die Bestimmungen dieses Vertrages vor. Bei Unklarheiten oder Widersprüchen gelten die vorgenannten Regelungen in der Reihenfolge ihrer Nennung mit der Maßgabe, dass hinsichtlich der Anlagen 1 und 2 zugunsten des Auftraggebers die jeweils günstigere / bessere Festlegung / Anforderung gilt. Bei Unstimmigkeiten innerhalb einer Anlage gehen neuere Anforderungen älteren Anforderungen (zur selben Anforderung) vor. Wenn und soweit das Angebot weitergehende Pflichten des Auftragnehmers enthält als dieser Vertrag bzw. dessen Anlagen, gilt das Angebot.

(8) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den bei der Erbringung von Leistungen eingesetzten Beschäftigten das zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe geltende Mindestentgelt je Zeitstunde zu zahlen.
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(1) Die im jeweiligen Einzelvertrag beauftragten Leistungen werden grundsätzlich nach Aufwand gemäß § 5 berechnet, es sei denn, es wird im Einzelfall ein Festpreis vereinbart.

(2) Themenfelder im Leistungsbereich nach Anlage 1 sind insbesondere, aber nicht nur:

· Kausalitätsnachweise (prüffähige Aufstellung)
· Terminplanprüfungen: Plausibilität von SOLL-Plänen, SOLL-IST-Abgleiche, SOLL’-Planung
· Terminplanerstellung/-fortschreibung: vernetzte Balkenpläne, Netzpläne, Weg-Zeit-Diagramme; Aufstellung SOLL/IST und Vergleiche
· Auswertung von Dokumentationen: Bautagebücher, Schriftverkehr (Erfassung/Auswertung), Planeingänge (Erfassung/Auswertung)
· Störungsanalysen: Prüfung/Analyse einzelner Störungssachverhalte
· Urkalkulationen: Prüfung, Analyse und Aufstellung
· Nachtragsmanagement (baubegleitend) für Bauleistungen
· Abwehr unberechtigter Nachtragsforderungen (Formulierung im LV; inhaltlich typischerweise Abwehr unberechtigter Forderungen der Auftragnehmer)
· Abrechnung gekündigter Bauleistungen
· Gutachten zu baubetrieblichen und bauwirtschaftlichen Fragestellungen
· Schriftverkehr im Rahmen der Vorgänge (Übernahme/Erstellung)
· Streitbeilegung/Verfahren: Mediation, Schiedsgutachterliche Leistungen, andere alternative Streitbeilegungsverfahren (z. B. nach neuem Bauvertragsrecht)
· Krisenmanagement
· Gerichtsgutachten
· Weitere baubetriebliche Leistungen auf Anordnung des Bauherrn

sowie die Erstellung darauf aufbauender Handlungsanweisungen durch den Auftragnehmer zwecks eines Know-How-Transfers zu den Auftraggebern (Know-how-Transfer an die internen Fachbereiche des Auftraggebers inkl. Dokumentation zur Umsetzung und ggfs. Anfertigung einer Handlungsanweisung für den Fachbereich).

(3) Der Auftragnehmer wird nach diesem Vertrag als Unternehmer für die Auftraggeberin tätig. Er organisiert die zur Erreichung eines Erfolges notwendigen Handlungen nach eigenen betrieblichen Voraussetzungen. Für die Erfüllung der vertraglichen Dienste und des vertraglich geschuldeten Werks nach diesem Vertrag bleibt er dem Auftraggeber verantwortlich. Die zur Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistung eingesetzten Arbeitnehmer unterliegen als Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers allein seiner Weisungsbefugnis. Die Auftraggeberin kann dem Auftragnehmer oder dessen Erfüllungsgehilfen lediglich solche Anweisungen geben, die sich auf die Erfüllung des Werkes beziehen.

(4) Der Bieter verpflichtet sich, im Auftragsfall die von ihm zur Erfüllung dieses Vertrages eingesetzten Arbeitnehmer im Rahmen der gültigen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen anzustellen. Weiterhin verpflichtet sich der Bieter, alle geltenden Gesetze und Verordnungen und behördlichen und sonstigen Vorschriften, insbesondere zum Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, zum Arbeitsschutz, zur Unfallverhütung und zur Arbeitssicherheit sowie berufsgenossenschaftliche Unfallschutzbestimmungen einzuhalten. Für den Fall, dass der Bieter Leiharbeitnehmer zur Erfüllung seiner Verpflichtungen einsetzt, wird er diese Verpflichtungen dem Arbeitnehmerüberlasser übertragen. Der Bieter stellt den Auftraggeber von jeglichen Ansprüchen Dritter einschließlich etwaiger rechtskräftig verhängter Bußgelder oder sonstiger Maßnahmen der zuständigen Behörden wegen einer von dem Auftragnehmer zu vertretenden Verletzung gesetzlicher oder sonstiger in diesem Punkt 6 genannter Bestimmungen aus oder im Zusammenhang mit dem Erbringen seiner Leistungen nach diesem Vertrag frei und erstattet dem Auftraggeber alle bei der Rechtsverteidigung entstandenen angemessenen Rechtsverteidigungskosten.

(5) Der Auftragnehmer erbringt die vertragsgemäßen Leistungen mit größtmöglicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit nach dem jeweils neuesten Stand, neuesten Regeln und Erkenntnissen. Er berücksichtigt dabei – soweit erforderlich und sinnvoll – allgemeine Verfahrensbeschreibungen und Industriestandards sowie gegebenenfalls spezifische Bestimmungen, Methoden und Anwendungspraktiken der Auftraggeberin.

(6) Solange der Auftraggeber Einzelabrufe auf der Grundlage dieses Rahmenvertrages abschließt, hat der Auftraggeber die Möglichkeit, zur problemorientierten Begleitung und Abwicklung dieser Einzelaufträge, Treffen der jeweils benannten Projektleiter auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite nach vorheriger Vereinbarung am Sitz des Auftraggebers zu vereinbaren. Dem Auftragnehmer obliegt es, sofern nicht anders festgehalten, die wesentlichen Inhalte des jeweiligen Treffens in einem Ergebnisprotokoll festzuhalten und dieses dem Auftraggeber im Anschluss an die jeweilige Sitzung unverzüglich zuzuleiten. Das Protokoll gilt als verbindlich akzeptiert, wenn der Auftraggeber diesem Protokoll nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang schriftlich widerspricht.
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(1) Der Erfüllungsort für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen ist abhängig von der Anforderung des Auftraggebers und der Art der angeforderten Leistung. Der Auftragnehmer erbringt die vom jeweiligen Auftraggeber (über die benannten Personen) angeforderten Leistungen montags – freitags („Standard-Servicezeiten“), es sei denn, es handelt sich um einen bundeseinheitlichen Feiertag. In Ausnahmefällen, insbesondere bei besonderer Dringlichkeit wird der Auftragnehmer die vom Auftraggeber als besonders dringlich angeforderten Leistungen auch außerhalb der Standardservicezeiten erbringen. 

(2) Wird eine Leistung aus Sicht des Auftraggebers besonders dringend benötigt, wird der Auftraggeber dies deutlich mitteilen. Der Auftragnehmer wird sicherstellen, dass mit der Erbringung der als dringend bezeichneten Leistung an Werktagen spätestens innerhalb von 15 Stunden begonnen werden kann und diese mit besonderer Priorität fortgesetzt wird. 

(3) Mit der Bearbeitung von sonstigen Beratungsleistungen wird spätestens innerhalb von fünf Arbeitstagen (Arbeitstage sind Montag – Freitag, ausgenommen bundeseinheitlicher Feiertage) begonnen sofern kein anderer Beginn festgelegt ist und diese sodann kontinuierlich fortgesetzt.

(4) Der AN erhält vom Auftraggeber keine Büroräume, Arbeitsmittel, Dienstkleidung (mit Ausnahme von sachlich notwendiger Dienstkleidung zur Einschleusung in relevante Klinikbereiche wie OP, ICU usw.) oder Visitenkarten. Er ist nicht in die Arbeitsorganisation der Auftraggeberin eingebunden. Er unterliegt keinem disziplinarischem Weisungsrecht der Auftraggeberin.
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(1) Der Auftragnehmer wird zur Erbringung der Leistungen Personal eigenes Personal einsetzen, welches die Anforderungen zu den fachlichen Kenntnissen und zur Teamzusammensetzung erfüllt und beim Auftragnehmer mindestens den Status „Junior Berater“, „Berater“ und/oder „Senior Berater“ hat.

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das in der Ausschreibung im Zuschlagskriterium Nr. 2.1 benannte Personal auch tatsächlich für die Erfüllung der Vertragsplichten einzusetzen. Andernfalls verwirkt der Auftragnehmer in jedem Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe von 25.000 Euro. 

Folgende Mitarbeiter werden für die Vertragslaufzeit festgeschrieben:

Projektleiter:					
Projektmitarbeiter:				

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass die einem Themenkomplex zugeordneten, in die auftraggeberspezifischen Themen eingearbeiteten und durch bereits erfüllte Aufträge erfahrenen Ansprechpartner nicht gleichzeitig urlaubsbedingt oder aufgrund sonstiger planbarer Umstände abwesend sind. Sollten dennoch Einarbeitungen neuer Mitarbeiter und / oder Einarbeitungen vorgenannter Mitarbeiter des Auftragnehmers in andere Themen erforderlich werden, stellen diese keine vergütungspflichtigen Leistungen des Auftragnehmers dar.

Der Auftraggeber ist berechtigt, den sofortigen Austausch eines oder mehrerer für die Leistungserbringung eingesetzten Berater bzw. Projektmanager zu verlangen, wenn die eingesetzte Person den Anforderungen nicht gerecht wird oder sonst ein wichtiger Grund vorliegt. Dem Auftragnehmer stehen in diesem Fall keine Ansprüche auf Schadensersatz, Verdienstausfall oder sonstige Zahlungen gegen den Auftraggeber zu.

Der Auftragnehmer übernimmt die durch den Berateraustausch entstehenden Kosten. Dies gilt insbesondere für Einarbeitungsaufwände. Folgender Einarbeitungsaufwand gilt als pauschal vereinbart: Der Ersatz-Berater wird in Höhe von 10% der bereits im Rahmen der jeweiligen geleisteten Personentage des ausscheidenden Beraters bzw. Projektmanager (mind. 2 bis max. 20 PT) ohne zusätzliche Vergütung tätig. Dieser Aufwand ist dem Auftraggeber nach Aufforderung in Leistungsnachweisen und Rechnungen separat auszuweisen. Nach Möglichkeit arbeitet der ausscheidende Berater bzw. Projektmanager den Ersatz-Berater bzw. Ersatz-Projektmanager ein. Tätigkeiten des Ersatz-Mitarbeiters, die vor der Zustimmung des Auftraggebers zum Mitarbeiter Austausch erbracht werden, sind nicht abrechenbar. Diese Regelung gilt auch für den Fall der Erweiterung des Berater- bzw. Projektmanagerteams. Sollte eine Ergänzung / Erweiterung des Berater- bzw. bzw. Projektmanagerteams für einen laufenden Einzelauftrag erforderlich sein, so muss der Auftraggeber der Änderung vor Leistungserbringung zustimmen.

(3) Das eingesetzte Personal des Auftragnehmers muss zur Erfüllung der nach diesem Rahmenvertrag geschuldeten Leistungen, insbesondere folgende Anforderungen, erfüllen: 

· Vorliegen eines einschlägigen Studienabschlusses (z. B. Bauingenieurwesen, Architektur, Wirtschaftsingenieurwesen o. ä.)

(4) Die Beratungskompetenz muss sich bei der Lösung von Problemen oder neuen Fragestellungen mit praktikablen Vorschlägen zu Konzeptionierung möglicher Umsetzungen zeigen.

(5) Der Auftragnehmer schließt mit dem Auftraggeber auf Wunsch des Auftraggebers die als Anlage 4 beiliegende Auftragsverarbeitungsvereinbarung ab. Der Auftragnehmer schließt diese Auftragsverarbeitungsvereinbarung mit etwaigen Subunternehmern ab.

(6) Der Auftragnehmer wird seinem Ansprechpartner die Aufnahme einer Tätigkeit anzeigen, wenn Zweifel bestehen, ob diese Tätigkeit mit der Beratertätigkeit für die Auftraggeberin zu vereinbaren ist oder zu einem Interessenkonflikt führen kann, und wird eine solche Tätigkeit nur nach schriftlicher Zustimmung von der Auftraggeberin aufnehmen.

(7) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit anderen an Einzelprojekten des Auftraggebers beteiligten Auftragnehmern, sonstigen Dritten und externen Beratern, Controllern und Qualitätssicherungsbeauftragten konstruktiv zusammenzuarbeiten. Der Auftragnehmer hat entsprechende Verpflichtungen zur Zusammenarbeit auch in seine Verträge mit in die Vertragserfüllung eingebundenen Unterauftragnehmern aufzunehmen.

(8) Der Einsatz von Unterauftragnehmern – sofern diese nicht bereits im Rahmen des diesem Vertrag vorgeschalteten Ausschreibungsverfahrens eingeführt bzw. angemeldet worden sind - ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Voraussetzung für die Zustimmung des Auftraggebers ist insbesondere, dass der Unterauftragnehmer bzw. dessen Mitarbeiter alle in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Eignungsanforderungen erfüllt/erfüllen. Dies hat der Auftragnehmer im Rahmen des Verfahrens zur Aufnahme eines neuen Unterauftragnehmers gegenüber dem Aufraggeber nachzuweisen. Die Aufnahme eines Unterauftragnehmers, der nicht in dem vorgeschalteten Ausschreibungsverfahren eingeführt oder angemeldet wurde, erfolgt durch einen Nachtrag zu diesem Vertrag.

(9) Werden Leistungen des Auftragnehmers durch Unterauftragnehmer durchgeführt, so ist der Auftragnehmer für diese ebenso verantwortlich wie für eigenes Personal. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass von ihm beauftragte Unterauftragnehmer zur Erledigung der Aufgaben fachlich und persönlich geeignet sind. Der Auftragnehmer steht für die Qualität der durch Unterauftragnehmer erbrachten Leistungen sowie für die terminliche Erfüllung ein. Die Gesamtverantwortung liegt beim Auftragnehmer.

(10) Steht die Einschaltung von Unterauftragnehmern im Widerspruch zu den oben genannten Vorgaben oder zu gesetzlichen Bestimmungen, ist der Auftraggeber zur außerordentlichen Kündigung dieses Rahmenvertrages und des die Leistungen des Unterauftragnehmers jeweils betreffenden Einzelabrufes berechtigt.
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(1) Der Auftragnehmer erhält für seine Tätigkeit ein Honorar, welches sich nach Tätigkeitsstunde/Tätigkeitstag/Tätigkeitsmonat/pauschal richten kann. Die jeweilige Festlegung der Vergütung basiert dabei auf dem Preisblatt des Auftragnehmers nach Anlage 2 und 
beträgt 

Je Stunde für die Projektleitung			X,XX € zzgl. Ust.
Je Stunde für den Projektbearbeiter 			X,XX € zzgl. Ust.

Kaufmännische Auf- bzw. Abrundung, z.B. 65 Minuten => 1 Stunde)


(2) Mit der Vergütung sind alle Vergütungsansprüche des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere der Erbringung der Arbeitsleistung und der Einräumung der Rechte gem. § 7 dieses Vertrags, abgegolten.

(3) Reise- und Unterbringungskosten sowie sonstige nicht unmittelbar tätigkeitsbezogene Aufwendungen hat die Auftraggeberin nur zu erstatten, soweit sie diesen zuvor ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

(4) Ohne Rechtsgrund erlangte Vergütung ist zurückzuerstatten. Die Anwendung des § 818 Abs. 3 BGB ist ausgeschlossen. Der Erstattungsanspruch ist sofort fällig. Kommt der Auftragnehmer mit der Rückerstattung in Verzug, ist der Erstattungsbetrag gemäß den gesetzlichen Regelungen (§ 288 BGB) zu verzinsen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers bleiben davon unberührt.

(5) Die vereinbarten Preise verstehen sich als Festpreise für die Dauer der Laufzeit des Vertrages einschließlich etwaiger Verlängerungsoptionen. Eine Preisänderung findet nicht statt. In den Einzelabrufen vereinbarte höhere Preise haben keine Gültigkeit, es sei denn, die Änderung dieser Bestimmung des Rahmenvertrages ist unter Bezugnahme auf diese Ziffer des Rahmenvertrages ausdrücklich als solche gekennzeichnet und von den Parteien gesondert unterzeichnet. Eine Preissenkung ist jedoch jederzeit möglich und wird als Nachtrag zu diesem Vertrag vereinbart.

(6) Die Rechnungsstellung erfolgt kalendermonatlich nach Erbringung der Leistungen in einer Sammelrechnung, gegliedert nach Rollen und Projekten, sofern Dienstleistungen erbracht wurden; sofern Werkleistungen geschuldet sind, erfolgt die Abrechnung nach Fertigstellung und Abnahme. Der Rechnung ist ein detaillierter Zeitnachweis (Stundenzettel) pro Berater beizufügen. Aus dem Zeitnachweis müssen sich mindestens folgende Angaben ergeben:

· Angeforderte Leistung (wann, von wem), Leistungstag, Erfassung der aufgewendeten Zeiten pro Tag, Name des Mitarbeiters des Auftragnehmers, Auftrags-/Bestellnummer, Tätigkeit, Fertigstellung.

Solange der Zeitnachweis unvollständig ist, nicht nachvollziehbare Leistungen aufgeführt sind oder es sonstige Fehler in den Stundenzetteln oder einer Rechnung gibt, ist die betreffende Rechnung nicht fällig.

Die Rechnungen sind, wie folgt, zu adressieren:

Bei Rechnungsstellung ist zwingend anzugeben:
1.	Bestellnummer T49-16508914
2.	Haupt-Auftragsnummer: 60005615
3.	PM-Auftragsnummer: 60010860
4.	Rechnungsempfänger
Universitätsklinikum Düsseldorf AöR
D04, Bauherrenvertretung Gebäude 17.18
Frau Wojciech Bokuniewicz
Postfach 10 10 07
40001 Düsseldorf

(7) Rechnungen müssen übersichtlich und aus der Sicht eines objektiven Dritten nachvollziehbar sein. Der Rechnung ist als Anhang ein vom Auftraggeber bestätigter Leistungsbeleg (Leistungsbestätigung) beizufügen. Rechnungen sind unter Angabe der Auftraggeber-Bestellnummern als PDF-Dokument zu senden an: 


(8) Im Gegensatz zu den Skontobedingungen in den ZVB wird folgendes vereinbart: Es ist kein Skonto vereinbart. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 30 Tagen nach Eingang einer prüfbaren Rechnung ohne Abzug (Skonto) auf das auf der Rechnung des Auftragnehmers angegebene Konto.
[bookmark: _Toc210928841]§ 6 Vertragsdauer und Kündigung
(1) Dieser Rahmenvertrag tritt mit Zuschlagserteilung in Kraft und hat eine Laufzeit von XX Monaten. Der Rahmenvertrag endet nach Ablauf von XX Monaten nach Zuschlagserteilung oder nach Ausschöpfen der Höchstmenge.

(2) Das Ende der Laufzeit des Rahmenvertrags hat keinen Einfluss auf die Laufzeit der unter ihm geschlossenen Einzelabrufe. Sollte die Laufzeit eines Einzelabrufs die Laufzeit des Rahmenvertrags überdauern, so gelten die Bestimmungen des Rahmenvertrags für diesen Einzelabruf bis zu dessen Ablauf fort.

(3) Die Laufzeit der Einzelabrufe orientiert sich grundsätzlich an den in dem jeweiligen Einzelabruf vereinbarten Zeiten der Leistungserbringung. Der Auftraggeber hat das Recht, den jeweiligen Einzelabruf ohne Angaben von Gründen unter Wahrung einer Frist von vier Wochen zum Monatsende vorzeitig zu kündigen. Für die bis zur Vertragsbeendigung erbrachten erfüllungstauglichen Beratungsleistungen ist die vereinbarte Vergütung zu bezahlen.

(4) Vor Ausspruch einer fristlosen Kündigung soll eine Abmahnung ausgesprochen werden, wenn dies der kündigenden Partei im Rahmen der Leistungserbringung zeitlich und sachlich zur Aufrechterhaltung des Vertrages geeignet erscheint.

(5) Der Auftraggeber ist insbesondere berechtigt, den Vertrag fristlos ganz oder teilweise nach vorheriger Abmahnung zu kündigen, wenn der Auftragnehmer, die aufgrund dieses Vertrages bestehen den Hauptpflichten wiederholt nicht erfüllt. Dies gilt ebenfalls bei Austausch des Projektleiters oder des benannten Projektteams ohne adäquaten Ersatz und Zustimmung des Auftraggebers.

(6) Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung des Auftraggebers ist insbesondere immer dann gegeben, 

· Wenn der Auftragnehmer die aufgrund dieses Vertrages bestehenden wesentlichen Pflichten erheblich oder wiederholt nicht erfüllt
· wenn der Auftragnehmer wiederholt mit den vereinbarten Leistungen in Verzug gerät,
· wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftragnehmers oder die Ablehnung mangels Masse erfolgt,
· wenn der Auftragnehmer die Interessen, den Ruf oder die Aufgabenwahrnehmung des Auftraggebers in erheblichem Maß gefährdet oder beeinträchtigt,
· wenn der Auftragnehmer seine Vertragspflichten einem Dritten überträgt oder dies erkennbar beabsichtigt,
· wenn der Auftragnehmer Dienstkräften der Verwaltung oder einer öffentlichen Einrichtung Geschenke oder andere Vorteile im Sinne der §§ 331 ff StGB oder § 12 GWB anbietet, verspricht oder gewährt,
· wenn der Auftragnehmer gegen die beim Auftraggeber geltenden Regelungen des Datenschutzes verstößt,
· wenn es für den Auftraggeber aufsichtsrechtlich oder gerichtlich geboten erscheint, das Vertragsverhältnis zu beenden,
· wenn die zugrundeliegende Finanzierung des Projekts nicht mehr gegeben ist.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, d. h. je nach Grad des Einzelfalles der Vertragsstörung besteht das Recht zur außerordentlichen Kündigung nach § 314 BGB.

(7) Im Falle einer außerordentlichen Kündigung durch den Auftraggeber ist der Auftragnehmer zur Zahlung eines Schadensersatzes, auch für mittelbare Schäden, insbesondere für die Migration, Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens und mögliche Mehrkosten bei einem neuen Auftragnehmer verpflichtet.

(8) Jede Kündigung bedarf der Schriftform und muss mit eingeschriebenem Brief zugestellt werden.

(9) Der Auftragnehmer hat ihm überlassene Arbeits- und Geschäftsunterlagen sowie sonstige Arbeitsmittel nach Vertragsbeendigung unverzüglich und unaufgefordert zurückzugeben oder zu löschen. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts daran ist ausgeschlossen. Elektronische Daten sind vollständig zu löschen. Ausgenommen davon sind Unterlagen und Daten, hinsichtlich derer eine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, jedoch nur bis zum Ende der jeweiligen Aufbewahrungsfrist. Der Auftragnehmer hat der Auftraggeberin auf dessen Wunsch die Löschung schriftlich zu bestätigen.
[bookmark: _Toc210928842]§ 7 Rechteeinräumung
(1) Der Auftragnehmer erkennt an, dass sämtliche Rechte an allen Tätigkeitsergebnissen (einschließlich Forschungs- und Entwicklungsarbeiten) sowie alle Patent- und Gebrauchsmusterrechte, Designrechte, Urheberrechte, Markenrechte, Datenbankrechte, Rechte am Know-how sowie jegliche sonstige gewerbliche Schutzrechte (nachstehend „Schutzrechte“), die an den Tätigkeitsergebnissen bestehen, aus ihrer Nutzung entstehen und/oder in ihnen verkörpert sind, einschließlich aller denkbaren Rechtspositionen an Ideen, Entwürfen und Gestaltungen, im Zeitpunkt ihrer Entstehung vollständig und ohne Einschränkung auf die Auftraggeberin nach Zahlung der Leistung übergehen. Der Auftragnehmer überträgt bereits hiermit alle Rechte an den Tätigkeitsergebnissen und alle Schutzrechte auf die Auftraggeberin. Die Auftraggeberin nimmt diese Übertragung hiermit an.

(2) Für den Fall, dass die unter Abs. (1) vorgesehene Rechtsübertragung nicht wirksam nach zwingend anwendbarem Recht bewirkt werden kann, insbesondere im Hinblick auf das Urheberrecht, räumt der Auftragnehmer der Auftraggeberin hiermit ein umfassendes, ausschließliches, räumlich und zeitlich unbegrenztes und für alle Nutzungsarten uneingeschränkt geltendes Nutzungsrecht an den Tätigkeitsergebnissen bzw. Schutzrechten ein. Soweit dies nach anwendbarem Recht möglich ist, verzichtet der Auftragnehmer hiermit unbedingt und unwiderruflich auf alle Urheberpersönlichkeitsrechte, die an bereits entstandenen oder zukünftigen Tätigkeitsergebnissen bestehen, inklusive des Namensnennungsrechts und des Entstellungsverbots.

(3) Die Übertragung bzw. Rechtseinräumung umfasst insbesondere das Recht, die erstellten Tätigkeitsergebnisse für eigene oder fremde Zwecke in jeder Weise weltweit und zeitlich unbefristet zu verwerten, einschließlich der Verwertung in und auf Produkten, ob eigene oder solche für Dritte, in allen Verwendungsarten. Sie umfasst außerdem das Recht, die Tätigkeitsergebnisse zu vervielfältigen und/oder zu veröffentlichen. Zu den Rechten gehört auch das Bearbeitungsrecht, dh die Berechtigung, die Tätigkeitsergebnisse weiter zu bearbeiten oder durch Dritte weiter zu bearbeiten lassen.

(4) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf das Verlangen der Auftraggeberin hin umgehend alle Dokumente zur Verfügung zu stellen und jede Unterstützung zu leisten, die nach dem Ermessen der Auftraggeberin erforderlich sind, um die Rechte an den Tätigkeitsergebnissen sowie die sonstigen Schutzrechte, die an den Tätigkeitsergebnissen bestehen oder aus ihnen entstehen, zu erlangen und/oder derartige Schutzrechte zur Anmeldung zu bringen.

(5) Die vorstehend genannten Rechtsübertragungen und Einräumung von Nutzungsrechten sind mit der vereinbarten Vergütung des Auftragnehmers in vollem Umfang abgegolten.

(6) Der Auftragnehmer versichert, dass die Rechtseinräumung und -übertragung in keinerlei Weise im Widerspruch zu irgendeiner bestehenden Verpflichtung seinerseits steht. Er steht dafür ein, dass seine freien und festangestellten Mitarbeiter oder sonst von ihm – gleich, ob in eigenem oder in fremden Namen – beauftragte Dritte die für die Realisierung der jeweiligen Projekte erforderlichen Nutzungsrechte nach den vorstehenden Regelungen auf ihn bzw. die Auftraggeberin übertragen bzw. diesem oder unmittelbar der Auftraggeberin gegenüber eingeräumt haben oder werden, und zwar in dem Umfang, in dem diese Rechte vom dem Auftragnehmer auf die Auftraggeberin zu übertragen bzw. einzuräumen sind. Hierzu gehört zB. auch der Verzicht auf das Recht der Urheberbenennung oder sonstige Urheberpersönlichkeitsrechte wie auch die unbeschränkte Inanspruchnahme der von seinen Arbeitnehmern geschaffenen – patent- und/oder gebrauchsmusterfähigen – Erfindungen. Auf Anfrage ist der Auftragnehmer zur Herausgabe der entsprechenden Vereinbarungen verpflichtet.

(7) Der Auftragnehmer steht dafür ein, dass die Verwendung der von ihm und/oder in seinem Auftrag erbrachten Leistungen nicht gegen Rechte Dritter verstößt oder von Rechten Dritter abhängt. Von etwaigen Ansprüchen Dritter, die wegen der vertragsgemäßen Verwertung der von dem Auftragnehmer erbrachten Leistungen der Auftraggeberin gegenüber geltend gemacht werden, wird der Auftragnehmer die Auftraggeberin auf erstes Anfordern freistellen und der Auftraggeberin jeglichen Schaden, der der Auftraggeberin wegen der Inanspruchnahme durch den Dritten entsteht, einschließlich etwaiger für die Rechtsverteidigung anfallenden Gerichts- und Anwaltskosten, ersetzen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

(8) Wenn und soweit Tätigkeitsergebnissen von dem Auftragnehmer (i) nicht für den Auftraggeber unter diesen Vertrag und den dazugehörigen Einzelbeauftragungen erstellt worden sind, (ii) sondern nachweislich aus bereits bei dem Auftragnehmer existierenden Standardleistungen (z.B. bereits auch in anderen Kundenprojekten eingesetzte Tool und Templates) bestehen, (iii) sowie keinerlei spezifische oder vertrauliche Informationen über den Auftraggeber und/oder die mit ihm nach §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen enthalten sowie auch ansonsten nicht in die Rechte des Auftraggebers eingreifen, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Rechte in gleicher Weise und im gleichen Umfang, jedoch nur als nicht ausschließliche Nutzungsrechte ein.
[bookmark: _Toc210928843]§ 8 Haftung
(1) Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Personenschäden sowie sonstige Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstehen sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen haftet er nach den gesetzlichen Bestimmungen. mit weiteren, folgenden Haftungsbeschränkungen.

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, wenn von ihm eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde oder ein Fall des Verzuges oder der Unmöglichkeit vorliegt. In diesen Fällen ist die Haftung auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt und beträgt für Sachschäden bis zu 500.000 Euro je Schadensereignis, insgesamt jedoch höchstens bis zu 1,0 Million Euro pro Jahr, für Vermögensschäden höchstens bis zu 10% der Gesamtvergütung des Vertrages. Die Haftung für Vermögensschäden ist insgesamt auf 500.000 Euro je Jahr begrenzt. Ansprüche aus entgangenem Gewinn sind ausgeschlossen. Bei Verlust von Daten haftet der Auftragnehmer nur für denjenigen Aufwand, der bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Auftraggeber für die Wiederherstellung der Daten erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit des Auftragnehmers tritt diese Haftung nur ein, wenn der Auftraggeber unmittelbar vor der zum Datenverlust führenden Maßnahme eine ordnungsgemäße Datensicherung durchgeführt hat.

(3) Der Umstand, dass der Auftraggeber gegebenenfalls der Einschaltung von Unterauftragnehmern oder anderen Beauftragten des Auftragnehmers zugestimmt hat, schließt oder mindert die Haftung des Auftragnehmers nicht.

(4) Ein Schadensereignis bezeichnet auch mehrere Schäden aus derselben Ursache oder Schäden aus Ursachen, die in einem unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang stehen, wobei es sich jedoch um eine einheitliche Einwirkung handeln muss.

(5) Für Schäden, die aus dem Verlust von Daten und Unterlagen oder der Verletzung von Vertraulichkeitspflichten entstehen, haftet der Auftragnehmer auch für einfache Fahrlässigkeit. Sofern beide Partner gegenüber einem Dritten zum Schadensersatz verpflichtet sind, aber nur eine Partei vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat, stellt die vorsätzlich oder fahrlässig handelnde Partei die andere Partei von den Ersatzansprüchen Dritter frei.
[bookmark: _Toc210928844]§ 9 Datenschutz und Datensicherheit
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle einschlägigen Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit, insbesondere die DSGVO, das Bundes- und Landesdatenschutzgesetz sowie das Landeskrankenhausgesetz zu erfüllen und personenbezogene Daten nicht unbefugt zu verarbeiten. Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung vorliegt oder eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlaubt oder vorschreibt. Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind zu wahren; sie sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflichtungen:

Personenbezogene Daten müssen
(a) auf rechtmäßige und faire Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“);
(b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden („Zweckbindung“);
(c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);
(d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“);
(e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist („Speicherbegrenzung“);
(f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“).
(2) Personenbezogene Daten dürfen nur nach den Anweisungen des Auftraggebers verarbeitet werden.
(3) Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung der vertraglichen Pflichten, insbesondere der in § 10 geregelten Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. Die sich aus § 10 oder gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt. Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter.

(4) Eine nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung von Personen auf die Wahrung des Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tätigkeit vorzunehmen. Die Niederschrift(en) über die förmliche Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist auf Verlangen des Auftraggebers vorzulegen. Der Auftragnehmer darf nur vertrauenswürdige, namentlich ihm bekannte Mitarbeiter einsetzen, für die er die Haftung übernimmt. Der Auftraggeber behält sich vor, in bestimmten kritischen Arbeitsbereichen vor Aufnahme der Tätigkeit ein persönliches Gespräch mit dem jeweiligen Mitarbeiter zu verlangen.

(5) Der Auftragnehmer hat gemäß Art. 32 DS-GVO iVm § 64 BDSG unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten. Der Auftragnehmer hat hierbei die einschlägigen Technischen Richtlinien und Empfehlungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu berücksichtigen. Insbesondere hat er die seinem Zugriff unterliegenden Systeme gegen unbefugte Kenntnisnahme, Speicherung, Veränderung sowie sonstige nicht autorisierte Zugriffe oder Angriffe, gleich welcher Art, durch Mitarbeiter oder sonstige Dritte zu schützen.

(6) Die Auftraggeberin ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderungen jederzeit nach vorheriger schriftlicher Ankündigung von mindestens fünf Werktagen zu überprüfen. Hat die Auftraggeberin den konkreten Verdacht einer Verletzung von Datensicherheitsanforderungen, bedarf die Überprüfung keiner Ankündigung. Im Rahmen der Überprüfung hat der Auftragnehmer der Auftraggeberin zu seinen üblichen Geschäftszeiten Zugang zu seinen für die Prüfung relevanten Geschäftseinrichtungen, insbesondere den EDV-Einrichtungen, zu gewähren.

(7) Der Auftragnehmer unterzeichnet zusätzlich den Auftragsverarbeitungsvertrag des Auftraggebers inkl. aller erforderlicher Angaben.
[bookmark: _Toc210928845]§ 10 Geheimhaltungspflicht
(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle ihnen im Rahmen des Vertrages zugänglich gemachten, sowie bei Gelegenheit der Zusammenarbeit erlangten Informationen über Angelegenheiten der anderen Partei, die als vertraulich gekennzeichnet sind; die bei einer mündlichen Übermittlung als vertraulich bezeichnet werden; oder die aus Sicht eines objektiven Beobachters als vertraulich erkennbar sind; sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Informationen, Daten, Ideen, Konzepte und Businessmodelle, vertraulich zu behandeln. Den Vertragsparteien ist es untersagt, vertrauliche Informationen ohne schriftliche Einwilligung der anderen Vertragspartei zu einem anderen als dem zur vertragsgemäßen Aufgabenerfüllung vorgesehenen Zweck zu verwerten, Dritten zugänglich zu machen, oder sonst zu nutzen.

(2) Beide Parteien verpflichten sich, die Geheimhaltungspflicht sämtlichen Angestellten, und/oder Dritten (freie Mitarbeiter etc.), die Zugang zu den vorbezeichneten Geschäftsvorgängen haben, aufzuerlegen.

(3) Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen,
(a) die der jeweils anderen Partei bei Abschluss des Vertrags bereits bekannt waren,
(b) die zum Zeitpunkt der Weitergabe durch die offenlegende Partei bereits veröffentlicht waren, ohne dass dies von einer Verletzung der Vertraulichkeit durch die jeweils andere Partei herrührt,
(c) die die jeweils andere Partei ausdrücklich schriftlich zur Weitergabe freigegeben hat,
(d) die die jeweils andere Partei rechtmäßig und ohne die Vertraulichkeit betreffende Einschränkung aus anderen Quellen erhalten hat, sofern die Weitergabe und Verwertung dieser vertraulichen Informationen weder vertragliche Vereinbarungen noch gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen verletzen,
(e) die die jeweils andere Partei selbst ohne Zugang zu den vertraulichen Informationen des Kunden entwickelt hat,
(f) die aufgrund gesetzlicher Auskunfts-, Unterrichtungs- und/oder Veröffentlichungspflichten oder behördlicher Anordnung offengelegt werden müssen. Soweit zulässig, wird die hierzu verpflichtete Partei die jeweils andere Partei hierüber so früh wie möglich informieren und sie bestmöglich dabei unterstützen, gegen die Pflicht zur Offenlegung vorzugehen.
(4) Die Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht nach Beendigung des Vertrags für einen Zeitraum von fünf Jahren fort. In Bezug auf Rezeptinformationen gilt die Pflicht zu Geheimhaltung unbeschränkt auch nach Beendigung des Vertrages.

(5) Die von den Vertragsparteien zur Verfügung gestellten Unterlagen sind während der Dauer der Ausführung eines Auftrages auf Anforderung, nach Beendigung des jeweiligen Auftrages unverzüglich von der Vertragspartei unaufgefordert an die andere Vertragspartei herauszugeben oder zu vernichten.

(6) Die Vertragspartei erklärt sich einverstanden und darüber informiert, dass alle ihn betreffenden Auftragsdaten im Rahmen der elektronischen Datenverarbeitung der Vertragspartei zur Zweckerfüllung des jeweiligen Vertrages gespeichert werden.

(7) Für jeden einzelnen Verstoß des Auftragnehmers oder einer berechtigten Person gegen die Verpflichtungen aus diesem § 10 ist die Auftraggeberin berechtigt, vom Auftragnehmer die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 25.000 EUR zu fordern. Die Grundsätze des Fortsetzungszusammenhangs sind ausgeschlossen. Mit der Zahlung der Vertragsstrafe wird die Geltendmachung des Anspruchs auf Unterlassung oder eines darüber hinausgehenden Schadensersatzes bei entsprechendem Nachweis nicht ausgeschlossen. Die Vertragsstrafe wird auf einen möglichen Schadensersatz angerechnet.
[bookmark: _Toc210928846]§ 11 Pflichten des Auftraggebers
(1) Die Leistungserbringung durch den Auftragnehmer kann ggf. Mitwirkungen des Auftraggebers erfordern, wie z. B.

· Bereitstellung erforderlicher Ansprechpartner in den betroffenen Dienststellen,
· Zugang zu den erforderlichen Informationen,


(2) Die vom Auftraggeber im Einzelfall geschuldeten Mitwirkungsleistungen werden die Parteien detailliert in dem jeweiligen Einzelabruf regeln.

(3) Ist der Auftragnehmer der Auffassung, der Auftraggeber habe eine für die Durchführung eines Einzelabrufs entscheidende Mitwirkungshandlung nicht oder nicht fristgemäß oder nicht ordnungsgemäß erbracht, hat der Auftragnehmer dies unter detaillierter Schilderung der Situation unverzüglich in Schriftform (§ 126 BGB) gegenüber dem Ansprechpartner des Auftraggebers zu rügen. Eine Vorab - Information per E-Mail oder Telefon ist möglich, ersetzt jedoch nicht die formwirksame Rüge gem. Satz 1 dieses Absatzes. Sofern keine ordnungsgemäße Rüge des Auftragnehmers erfolgt ist, kann dieser keinerlei Rechte aus einer unterlassenen, nicht fristgemäßen oder nicht ordnungsgemäßen Mitwirkungshandlung des Auftraggebers herleiten. Das Nachholen der Rüge auf Vornahme einer ordnungsgemäßen Mitwirkungshandlung bleibt dem Auftragnehmer unbenommen.
[bookmark: _TOC_250019][bookmark: _Toc210928847]§ 12 Koordinationsmanagement
(1) Die Parteien benennen jeweils einen Ansprechpartner sowie einen Vertreter, welche für die Vertragsbeziehung zwischen den Parteien sowie die Koordination der zu erbringenden Leistungen zuständig sind. Die Erreichbarkeit der Ansprechpartner beziehungsweise ihrer Vertreter wird bis zum Abschluss der vertraglichen Leistungen durchgängig gewährleistet. Jeder Wechsel in der Person eines Ansprechpartners oder Vertreters ist der anderen Partei unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

(2) Der Ansprechpartner und seine Vertreter (gemeinschaftlich) des Auftragnehmers muss die zur Durchführung der Projekte erforderlichen Vollmachten besitzen. Er hat sich in allen die Durchführung dieses Rahmenvertrages, der Einzelabrufe bzw. ihrer Vorbereitung und Organisation betreffenden Fragen ausschließlich an den durch den Auftraggeber zu benennenden Ansprechpartner zu wenden.

(3) Die Ansprechpartner sorgen dafür, dass Koordination und Abwicklung der Einzelabrufe zu den Bedingungen des Rahmenvertrages erfolgen.

(4) Die Ansprechpartner steuern die Projekte, die Gegenstand der Einzelabrufe sind. Auftretende Probleme, die eine Erreichung der Projektziele gefährden könnten, werden von jedem Ansprechpartner unmittelbar nach Bekanntwerden dem Ansprechpartner der jeweils anderen Vertragspartei gemeldet, um notwendige Maßnahmen erforderlichenfalls gemeinsam einleiten zu können.

(5) Den Ansprechpartnern obliegt das Projektcontrolling für die nach den Einzelabrufen zu erbringenden Leistungen (Sicherstellung der Projektvoraussetzungen, Fortschrittsüberwachung, Ressourcenüberwachung etc.).

(6) Die vorstehend gelisteten Vorgaben für Ansprechpartner gelten für deren Vertreter entsprechend.

(7) Die Parteien verpflichten sich, im Fall von Meinungsverschiedenheiten in der Auslegung und Durchführung dieses Vertrages, bei sich abzeichnenden Schwierigkeiten, Störungen, Fehlern, Fragen der Verantwortlichkeit sowie bei sonstigen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis und der Leistungserbringung in Verbindung stehenden Ereignissen, mit den im Vertrag genannten Ansprechpartnern in Kontakt zu treten und alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, zeitnah zu einer sachgerechten und die Interessen von Auftraggeber und Auftragnehmer berücksichtigenden Lösung zu kommen, bzw. die andere Partei zu informieren
[bookmark: _Toc27690668][bookmark: _Toc40101826][bookmark: _Toc41420692][bookmark: _Toc210928848]§ 13 Anwendbares Recht, Schiedsklausel, Abtretungsverbot
(1) Dieser Vertrag unterliegt dem deutschen Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

(2) Sollten sich Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über dessen Gültigkeit ergeben, werden die Vertragsparteien vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens versuchen, den Konflikt einvernehmlich durch Verhandlungen zu lösen. Zu diesem Zweck ist jede Vertragspartei berechtigt, die Verhandlungen durch schriftliche Aufforderung gegenüber den anderen Vertragsparteien einzuleiten. Jede Vertragspartei ist binnen 14 Tagen nach Zugang dieser schriftlichen Aufforderung verpflichtet, der anderen Vertragspartei anzuzeigen, ob er verhandlungsbereit ist. Das Verhandlungsgremium besteht aus je einem binnen 14 Tagen nach Zugang der Aufforderung von jeder Vertragspartei zu benennendem Geschäftsführer und etwaigen Beratern.

(3) Die Verhandlungen sind als gescheitert anzusehen, wenn das Verhandlungsgremium nicht binnen 28 Tagen nach Zugang der schriftlichen Aufforderung gemäß Absstz 2 eine einvernehmliche Lösung der Streitigkeit herbeiführt. Ein Nichtverhandeln oder Scheitern der Verhandlungen durch eine der  Vertragsparteien hat keine Haftungsfolgen oder sonstigen rechtlichen Konsequenzen.

(4) Für den Fall, dass Verhandlungen nach Absatz 2 scheitern, ist jede Vertragspartei vor Einleitung eines Gerichtsverfahrens berechtigt, für alle Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über dessen Gültigkeit ein Schlichtungsverfahren nach Absatz 5 durchzuführen.

(5) Der Schlichter soll einschlägige Erfahrung mit den streitigen Sach- und/oder Rechtsfragen haben, die den Meinungsverschiedenheiten und/oder Rechtsstreitigkeiten zugrunde liegen. Können sich die Vertragsparteien nicht binnen 14 Tagen auf die Person des Schlichters verständigen, hat jede Vertragspartei das Recht, die IHK Köln zu ersuchen, einen Schlichter zu ernennen. Die Ernennung durch die IHK Köln ist für die Vertragsparteien bindend. Für das Schlichtungsverfahren gilt auf Verlangen einer Partei eine gesonderte Schlichtungsordnung, die diese dann vorlegt und mit dem Partner abstimmt. Die Kosten des Schlichtungsverfahrens tragen die Vertragsparteien je zur Hälfte, soweit sie keine andere Vereinbarung treffen.

(6) Der Auftragnehmer darf Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag oder den Vertrag selbst nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung vom Auftraggeber weder ganz noch teilweise übertragen.
[bookmark: _Toc27690670][bookmark: _Toc40101828][bookmark: _Toc41420694][bookmark: _Toc210928849]§ 14 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzlich zulässige Bestimmung, die dem Gewollten am nächsten kommt. Dies gilt auch im Falle einer unbeabsichtigten Regelungslücke.
[bookmark: _Toc27690671][bookmark: _Toc40101829][bookmark: _Toc41420695][bookmark: _Toc210928850]§ 15 Vertragsentwicklungsklausel
(1) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass im Gesundheits-, Arzt- und Klinikwesen unabsehbare Entwicklungen und Änderungen möglich sind, die Einfluss auf die Durchführung dieses Vertrages haben können. Die erfolgreiche Durchführung des Vertrages erfordert in besonderem Maße Loyalität beider Seiten. Sie sichern einander einen rücksichtsvollen und vertrauensvollen Umgang in der Wahrnehmung ihrer vertraglichen Rechte zu. Diese Grundsätze sollen insbesondere zur Anwendung kommen, wenn Änderungen und Anpassungen des Vertrages erforderlich werden. Die Vertragsparteien werden den Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, bei Änderungen von Rechtsvorschriften, die sich auf seine Durchführung auswirken, so anpassen, dass er unter Beachtung der neuen Gegebenheiten fortgeführt werden kann.

(2) Die Vertragsparteien kommen überein, dass die Unterzeichnung dieses Vertrages oder von Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages durch den Austausch von PDF- oder elektronischen Signaturen dieselbe Rechtskraft und Wirkung hat wie der Austausch von Original-unterschriften. "Elektronische Signaturen" bedeutet eine Unterschrift, die aus einem oder mehreren Buchstaben, Zeichen, Zahlen oder anderen Symbolen in digitaler Form besteht, die in das elektronische Dokument integriert, diesem beigefügt oder mit ihm verbunden sind.
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